
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 20/StR/05/001

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 20/StR/05/001

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
5. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2019296/1 

27.02.2020

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Antrag der Fraktion Bürgerinitiative Anhalt-Köthen / Wählerliste 
Sport: Straßenausbau 

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt, für das Jahr 2020 keinen Straßenausbau durchzuführen, in denen Bürger 
vom Herstellungsbeitrag der Straßenausbaugebühren nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des KAG-LSA betroffen 
sind. Ausgenommen sind die Beleuchtungsanlagen.


